
EDUCATION FOR LIFE | Bildung fürs Leben

Verein für Bildungs- und Entwicklungshilfe in Süd-Ost-Asien

Statuten

1. Name und Sitz

Unter dem Namen „Education for Life | Bildung fürs Leben“ Verein für Bildungs- und 
Entwicklungshilfe in Süd-Ost-Asien, besteht für das ganze Gebiet der Schweiz ein Verein 
gemäss Art. 60 ff. ZGB mit Sitz in Homburg/Thurgau.

2. Zweck

Der Verein verfolgt ausschliesslich gemeinnützige Zwecke und ist politisch und 
konfessionell neutral. Der Verein bezweckt die Förderung armer Kinder und deren 
Familien in Süd-Ost-Asien, insbesondere in Laos, Burma, Thailand.

Der Vereinszweck wird insbesondere erreicht durch:

➢ Unterstützung von Schul- und Ausbildungsstätten zur Förderung der 
Wissenserweiterung und Stärkung der Handlungsfähigkeiten der indigenen 
Bevölkerung, im Sinne der Förderung der Chancengleichheit und der Stärkung der 
indigenen Identität

➢ Förderung von Projekten zur Verbesserung ihrer sozio–ökonomischen Situation, 
ihrer Gesundheit, der Menschenrechte und der Umwelt

➢ Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung 

➢ direkte Zuwendungen an Schulen, Lehrer und mittels Sachspenden direkt an die 
Kinder

3. Mittel

Die Mittel des Vereins setzen sich unter anderem wie folgt zusammen:

➢ Mitgliederbeiträgen

➢ Geldspenden

➢ Patenschaftsspenden für Kinder und Jugendliche

Sämtliche Gelder müssen ausschliesslich im Sinne des Vereinszweckes verwendet werden.

4. Mitglieder

Der Eintritt von Mitgliedern (Aktive und Passive) kann jederzeit erfolgen. Jeder der 
Interesse an den vom Verein vertretenen Zielen zeigt, kann sich um die Mitgliedschaft 
bewerben (natürliche und juristische Personen). Dies kann durch ein schriftliches Gesuch 
an den Präsidenten oder an den Vorstand, wie auch durch die Bezahlung des 
Mitgliederbeitrages und schriftliche Erklärung erfolgen. Dadurch wird die Anerkennung 
der Statuten bekundet. Sofern kein gegenteiliger Beschluss des Vorstandes erfolgt, ist das 
neue Mitglied als solches anerkannt. Ein Aufnahmegesuch kann vom Vorstand ohne 
Begründung abgelehnt werden.



5. Mitgliederbeiträge

Die Höhe des jährlichen Mitgliederbeitrags wird durch die GV auf Vorschlag des 
Vorstandes bestimmt. Durch die Übernahme einer Patenschaft wird man automatisch 
Mitglied; der Patenschaftsbeitrag tritt an die Stelle des Mitgliederbeitrages.

6. Rechte und Pflichten der Mitglieder

Jedes Mitglied hat das Vorschlags- und Stimmrecht an der Mitgliederversammlung. Alle 
Mitglieder des Vereins (inkl. Vorstand) arbeiten ehrenamtlich und uneigennützig.

7. Austritt

Der Austritt aus der Mitgliedschaft ist jederzeit möglich. Er erfolgt durch eine schriftliche 
Erklärung an den Vorstand.

8. Ausschluss

Der Ausschluss aus dem Verein ist jederzeit und ohne Angabe von Gründen möglich. Er 
erfolgt durch einen Beschluss des Vereinsvorstandes.

Die Mitglieder, die austreten oder ausgeschlossen werden, haben auf das Vereinsvermögen
keinen Anspruch. Eine Rückerstattung der bezahlten Mitgliederbeiträge oder von Teilen 
davon ist ausgeschlossen.

9. Organe

Die Organe des Vereins sind:

1. Mitgliederversammlung (GV)
2. Vereinsvorstand
3. Rechnungsrevisoren

10. Mitgliederversammlung/Generalversammlung

Die Mitgliederversammlung bildet das oberste Organ des Vereins. Stimmberechtigt sind 
die an der Vereinsversammlung anwesenden Mitglieder.

1. Einberufung:

Sie tritt ordentlicherweise einmal jährlich zusammen und wird vom Vorstand oder 
Präsidenten durch Einladung per email einberufen, die mindestens 10 Tage vorher unter 
Angabe der zu behandelnden Traktanden zu erfolgen hat.

Über die Beschlüsse wird ein Protokoll geführt.

Der Vorstand ist berechtigt, eine ausserordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, 
sofern er dazu zwingende Gründe sieht; er muss es tun, wenn ein Fünftel der Mitglieder 
eine solche verlangt.



2. Die Mitgliederversammlung hat folgende Befugnisse:

a) Annahme oder Abänderung der Statuten

b) Wahl des Präsidiums, des Vorstandes und der Revisoren

c) Annahme/Rückweisung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des 
Revisorenberichtes

d) Festsetzung des jährlichen Mitgliederbeitrages und des Patenschaftsbeitrages

e) vom Vorstand freiwillig der Mitgliederversammlung vorgelegte Anträge

f) Auflösung des Vereins

3. Beschlussfassung

Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung erfolgt unter Vorbehalt nachstehender 
Ziffer 13 mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder, wobei jedes Mitglied eine
Stimme hat. Normalerweise führt der Präsident oder der Vizepräsident den Vorsitz.

11. Vereinsvorstand

1. Zusammensetzung

Der Vorstand setzt sich aus dem Vereinspräsidium und dem Vizepräsidium zusammen. 
Auf Veranlassung des Vorstandes können weitere Personen in den Vorstand berufen 
werden.

(Ersatz-) Wahlen (d.h. im Lauf des Vereinsjahres) finden durch den Vorstand statt und 
werden von der Mitgliederversammlung bestätigt. Im Übrigen konstituiert sich der 
Vorstand selbst.

2. Amtsdauer

Der Vereinspräsident, resp. die Vereinspräsidentin und die weiteren Vorstandsmitglieder 
werden durch die Mitgliederversammlung auf 1 Jahr gewählt. Sie sind wieder wählbar.

3. Befugnisse

Der Vorstand hat das Recht und die Pflicht, im Rahmen der Vereinsstatuten die 
Angelegenheiten des Vereins zu besorgen. Er entscheidet in allen Fragen, die nicht der 
Mitgliederversammlung übertragen sind.

Insbesondere sind seine Obliegenheiten:

a) Leitung des Vereins

b) Kontrolle über die statutengemässe Verwendung der Vereinsgelder

c) Einberufung der Mitgliederversammlung und Vorbereitung der Traktandenliste

d) Verfassen des Jahresberichtes

e) Erstellen der Jahresrechnung

f) Durchführen der Beschlüsse der Mitgliederversammlung

g) Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern

h) Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung

i) Vertretung des Vereins nach aussen



12. Zeichnungsbefugnis

Der Präsident, der Vizepräsident und weitere ermächtigte Vorstandsmitglieder sind für 
den Verein allein-unterzeichnungsberechtigt. Die Mitglieder-Versammlung kann anderes 
beschliessen.

13. Statutenänderungen und Auflösung des Vereins

Zur Durchführung der Statutenänderungen und zur Auflösung des Vereins bedarf es der 
Zustimmung von mindestens drei Viertel der anwesenden Mitglieder. Die Auflösung des 
Vereins kann erfolgen, wenn der Vereinszweck nicht mehr erfüllt werden kann. Im Falle 
der Vereinsauflösung geht das Vereinsvermögen, nach Zahlung aller Schulden, gemäss 
Beschluss der Mitgliederversammlung an eine steuerbefreite Organisation ähnlicher 
Zielsetzung.

Der Verein kann aber auch jederzeit in eine Stiftung mit gleicher Zielsetzung umgewandelt 
werden, wenn die Mitgliederversammlung es mit einer Dreiviertelsmehrheit beschliesst. In
diesem Falle geht das gesamte Vereinsvermögen an die entsprechende neue Stiftung. Diese
Stiftung muss ebenfalls um Steuerbefreiung nachsuchen.

14. Haftung

Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen; jegliche
persönliche Haftung ist ausgeschlossen.

15. Inkrafttreten

Diese Statuten und ihre Revisionen treten am Tag ihrer Annahme durch die 
Mitgliederversammlung in Kraft.

Münsterlingen, den 5. Oktober 2012, mit Änderung vom 25.5.2016

___________________________ ___________________________ 
Die Präsidentin Der Vizepräsident

Birgitt Sinnwell Adolf Stoll


